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B Allgemeinverfiigung der Stadt Passau iiber die Forderung des o6ffentlichen
Personennahverkehrs zur Sicherstellung des Ausbildungsverkehrs durch Bezuschussung
der Fahrgéste in Form der Ausgabe vergiinstigter Fahrausweise in der Stadt Passau

ERLASSBASIS

Aufgrund von Art. 6 und Art. 9 der Gemeindeordnung flir den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung
— BayGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 210), zuletzt
gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. Oktober 2023 (GVBI. S. 581), Art. 8 Abs. 1 und 2
des Gesetzes iiber den offentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayOPNVG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 30. Juli 1996 (GVBI. S. 336), zuletzt geandert durch § 1 des Gesetzes
vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 455) und § 8a Abs. 1 des Personenbefrderungsgesetzes (PBefG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBI. | S. 1690), zuletzt gedndert durch
Artikel 23 des Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI. | Nr. 56) erldsst die Stadt Passau als
Allgemeinverfiigung folgende allgemeine Vorschrift gemaB Art. 2 lit. 1) und Art. 3 Abs. 2 VO (EG)
Nr. 1370/2007:

PRAAMBEL

1977 hat der Bundesgesetzgeber mit § 45a PBefG die Ausgleichsleistungen fiir die Beforderung
von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs eingefiihrt. Die Unternehmen
erhalten seitdem einen anhand von Parametern berechneten Ausgleich flir die Beforderung von
Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs. Anders als es die in § 45a PBefG und
in der PBefAusglV angelegten Parameter fiir die Berechnung dieser Ausgleichsleistung nahelegen,
ging und geht es bei den Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG aber nicht nur um die
Rabattierung der Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs. Vielerorts gab es im landlichen
Raum Mitte der 70er Jahre iiberhaupt kein OPNV-Angebot mehr. Um Schiilern den Besuch von
weiterflihrenden Schulen in Unter- und Mittelzentren zu ermdglichen (ein Ziel der Schulreformen
zu dieser Zeit), mussten nicht mehr vorhandene Verkehre also erst wieder eingerichtet werden.
Selbst dort, wo es im Regionalverkehr noch ein Grundangebot gab, fuhren nach 14:00 Uhr kaum
mehr weitere Busse. Letzterem Umstand verdankt die Kostensatzgruppe Orts- und
Nachbarortslinienverkehr ihre Entstehung. Bei mindestens 14 Fahrtenpaaren taglich musste auch
nachmittags und am Friihabend wieder OPNV angeboten werden.

Das alles ist lange (knapp 50 Jahre) her. Die Ausgleichsmittel nach § 45a PBefG stecken aber
unverandert im Finanzierungssystem fiir den OPNV. Seit Inkrafttreten der VO (EG) Nr. 1370/2007
sind § 45a und die PBefAusglV eine allgemeine Vorschrift geméaB ihres Art. 3 Abs. 3.

Zum 01.01.2024 hat der Freistaat Bayern § 45a PBefG (wie in § 64a PBefG zugelassen) in
Landesrecht iberfiihrt. Im Rahmen des neuen Art. 24 BayOPNVG (Hilfen fiir den
Ausbildungsverkehr) wird unterschieden  zwischen Bestandsverkehren, deren
Linienverkehrsgenehmigungen noch Geltungsdauer haben, und wiedererteilten Linienverkehren.
Fiir Bestandsverkehre werden die bisherigen Ausgleichsmittel gemaB § 45a PBefG bis zum Ablauf
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der Geltungsdauern als Hilfen fiir den Ausbildungsverkehr weiter gewahrt. Unter anderem auch
flir diesen Zweck wurde zuletzt die ,Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Stadt Passau (iber die Festsetzung des Deutschlandtickets
einschlieBlich ErméaBigungsticket als Hochsttarif und Nachfolge § 45a PBefG" erlassen. Nach dem
01.01.2025 wiedererteilte Genehmigungen fallen jedoch aus der Bestandssicherung heraus und
die Hilfen fiir den Ausbildungsverkehr fiir diese Linien werden nach einer neuen Berechnungsbasis
neu verteilt.

Die Kriterien flr die Neuverteilung sind zwar bekannt, allerdings ist die genaue Berechnungsbasis
und die genaue Verteilung auf die einzelnen Aufgabentrager in Bayern zum Zeitpunkt der Erlassung
dieser Allgemeinverfiigung noch nicht vorhersehbar. Die Hilfen fiir den Ausbildungsverkehr fiir die
aus der Bestandssicherung herausfallenden Linienverkehre werden vom Freistaat Bayern auf der
Grundlage einer neuen Berechnungsbasis auf die Aufgabentrdger verteilt. Die bisherigen
Ausgleichsleistungen gemdB § 45a PBefG stecken aber in bedeutendem Umfang auch im
Finanzierungssystem fiir den OPNV in der Stadt Passau, weil sie in erheblichem Umfang auch
Betriebskosten abdecken.

Ab dem 01.01.2026 sind die Hilfen fiir den Ausbildungsverkehr gemaB Art. 24 BayOPNVG fiir
Verkehre in der Bestandssicherung nicht mehr Bestandteil einer allgemeinen Vorschrift der Stadt
Passau (iber die Festsetzung des Deutschlandtickets einschlieBlich ErméBigungsticket als
Hochsttarif und Nachfolge § 45a PBefG. Die Hilfen fiir den Ausbildungsverkehr fiir Verkehre in der
Bestandssicherung missen daher ebenfalls in die vorliegende allgemeine Vorschrift lbernommen
werden.

Die Stadt hat sich daher dazu entschlossen, eine allgemeine Vorschrift zu erlassen, die regelt, wie
die Hilfen fir den Ausbildungsverkehr von der Stadt als Aufgabentrdger an die
Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden.

Seit dem Urteil des EuGH vom 08.09.2022 (Rs. C-614/20 - Lux Estonia Express) steht fest, dass
die Stadt aus einer allgemeinen Vorschrift heraus verpflichtet ist, sdmtliche wirtschaftlichen
Nachteile auszugleichen, die sich aus der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung ergeben. Wenn
der Freistaat Bayern die Hilfen fiir Linienverkehre an die Stadt weiterleitet, muss die Stadt diese
Hilfen transparent an die Verkehrsunternehmen weitergeben.

Die Stadt hat sich daher dafiir entschieden, mit folgender MaBnahme transparent zu regeln, wie
sie die Hilfen des Freistaates an die Verkehrsunternehmen weiterleitet:

Die Stadt Passau leitet alle Hilfen fiir den Ausbildungsverkehr, die sie vom Freistaat Bayern fiir die
in § 2 Abs. 2 und 3 genannten Linienverkehre erhalt, in voller Hohe an die Verkehrsunternehmen
als Aufgabentrager weiter. Dies gilt auch fir die ab 01.01.2025 aus der Bestandssicherung
herausgefallenen Linienverkehre, welche der Freistaat Bayern nach einer neuen Berechnungsbasis
an die Stadt verteilt. Die Unternehmen werden transparent (iber die Hohe der jeweils gewéhrten
Hilfen benachrichtigt.
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§ 1 Hochsttarif und gemeinwirtschaftliche Verpflichtung

Im OPNV in der Stadt Passau (im Folgenden: Stadt) werden die von der Stadt vorgegebenen
Beforderungsentgelte und -bedingungen in der jeweils von der Regierung von Niederbayern
zugestimmten Fassung als Hochsttarife im Rahmen einer allgemeinen Vorschrift gemas Art. 3
Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 festgesetzt. Die Beantragung einer Anderung der
Befdrderungsentgelte und -bedingungen fiir die Stadt gemaB § 39 PBefG bedarf der Zustimmung
der Stadt. Die Hdochsttarifverpflichtung schlieBt die Pflicht ein, fiir von der Stadt verlangte
Anderungen der Beforderungsentgelte und  -bedingungen die  Zustimmung  der
Genehmigungsbehdrde gemaB § 39 PBefG einzuholen.

Die mit dieser allgemeinen Vorschrift auszugleichende gemeinwirtschaftliche Verpflichtung ist die
Verldngerung des § 45a PBefG durch Art. 24 BayOPNVG.

§ 2 Geltungsbereich

(1) Der geografische Geltungsbereich der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung in § 1 ist das
Gebiet der Stadt Passau.

(2) Das Gebiet wird derzeit durch die im Bestandsschutz befindlichen (Teil-)Netze des 6ffentlichen
Personennahverkehrs erschlossen, die in dieser Allgemeinverfiigung genannt sind. Hierzu zahlen
die (Teil-)Netze 3258 - 681, 3260 — 683 sowie 680.

(3) Zusétzlich wird das Gebiet durch das (Teil-)Netz des OPNV erschlossen, das seit dem
01.01.2025 nicht mehr unter den Bestandsschutz fallt. Dieses (Teil-)Netz wird auf Grundlage der
vom Freistaat Bayern festgelegten Berechnungsbasis flr die Hilfen im Ausbildungsverkehr neu
kalkuliert und verteilt. Es handelt sich um das (Teil-)Netz 3259 - 682.

§ 3 Hilfen fiir den Ausbildungsverkehr und Weitergabe

(1) Unternehmen, deren Linienverkehre in den HOchsttarif einbezogen sind und die auf ihren
Linienverkehren die Hochsttarife gemaB § 1 anwenden, haben Anspruch auf die Gewahrung von
Hilfen fir den Ausbildungsverkehr gemaB Art. 24 BayOPNVG in Hohe der vom Freistaat Bayern
der Stadt Passau zugewiesenen jahrlichen Fordermittel.

(2) Transparente Weitergabe: Die Stadt Passau leitet die ihr vom Freistaat Bayern fiir die in § 2
Abs. 2 und 3 genannten Linienverkehre gewahrten Hilfen fiir den Ausbildungsverkehr in voller
Hohe und ohne Abzug an die betreffenden Verkehrsunternehmen als Aufgabentrager weiter. Es
erfolgt keine Verrechnung, Zweckentfremdung oder Verzogerung.

(3) Neuverteilung fur aus Bestandssicherung herausgefallene Linienverkehre: Die Hilfen flir den
Ausbildungsverkehr fir die in § 2 Abs. 3 genannten Linienverkehre werden vom Freistaat Bayern
nach einer neuen Berechnungsbasis berechnet und auf die Aufgabentrdager verteilt. Diese neu
berechneten und verteilten Hilfen werden von der Stadt in voller Hohe an die Verkehrsunternehmen
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weitergegeben. Die Unternehmen werden schriftlich Gber die Hohe der ihnen zugewiesenen Hilfen
benachrichtigt. Die Stadt trdgt die Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung
ausschlieBlich aus den vom Freistaat Bayern zugewiesenen Mitteln.

(4) Die Gewadhrung des Ausgleichsbetrags erfolgt an die Unternehmen. Art. 24 Abs. 2 Satz 1
BayOPNVG bleibt unberiihrt.

§ 4 Einnahmen aus Fahrscheinverkauf

Vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in Offentlichen Dienstleistungsauftragen, verbleiben die
Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf bei den Unternehmen.

§ 5 Anderungen im Verkehrsleistungsangebot

(1) Die Hilfen fiir den Ausbildungsverkehr vermindern sich um die ersparten Aufwendungen,
welche sich aus der von einem Unternehmen vorséatzlich oder grob fahrldssig zu vertretenden
Kirzung  der  bei  Inkrafttreten  dieser  allgemeinen  Vorschrift ~ vorhandenen
Verkehrsleistungsangebote oder der Unterschreitung der bisherigen quantitativen und qualitativen
Standards oder der kiinftig nach einem Nahverkehrsplan geltenden quantitativen und qualitativen
Standards bei der Betriebsleistungserbringung ergibt.

(2) Sollte ein Unternehmen sein Verkehrsangebot freiwillig reduzieren (weder wegen Anderungen
der Hilfen, noch auf Anordnung der Stadt), werden die Hilfen entsprechend reduziert. Das
Unternehmen muss dies vorher mit der Stadt abstimmen.

§ 6 Trennungsrechnung

(1) Soweit die Unternehmen anderen betrieblichen Tatigkeiten als der Beférderung von Fahrgésten
zum Hochsttarif auf den gemaB § 2 einbezogenen Linienverkehren nachgehen, haben sie eine
Trennungsrechnung einzurichten. Diese Verpflichtung entfallt, wenn und soweit die
Linienverkehre gemaB § 2 aus anderem Anlass schon einer Priifung der Uberkompensation
unterworfen sind.

(2) Die Durchfihrungsvorschriften fir die Trennungsrechnung ergeben sich aus Ziff. 5 des
Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007. Die Schliisselung von Querschnittsfunktionen hat nach den
Grundsétzen der Sachgerechtigkeit und Stetigkeit zu erfolgen.

(3) Die Trennungsabrechnung muss den gleichen Zeitraum wie die Jahresabschliisse umfassen.

(4) Mit der Trennungsrechnung verbundene Kosten sind vom Ausgleich nach § 3 umfasst.
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§ 7 Regelungen zur Vermeidung einer Uberkompensation

(1) Die Stadt prift vorbehaltlich Absatz 7 jahrlich und bei begriindetem Anlass, ob die
Unternehmen die Regeln der Nrn. 1 bis 6 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 einhalten und
ob die maBgeblichen Kosten zuziiglich eines angemessenen Gewinns durch die maBgeblichen
Einnahmen der Unternehmen (ber- oder unterschritten werden. Die Stadt kann auf ldngere
Prifungszyklen Ubergehen; diese dlrfen einen Zeitraum von jeweils drei Jahren nicht
uberschreiten. Die Kosten bei der Erfillung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung sind nach
der VO PR 30/53 in Verbindung mit der Anlage LSP nach dem OPNV-Kostengliederungsschema
des Bayerischen Kommunalen Prifungsverbands zu ermitteln. Die Prifung erfolgt auf der
Grundlage der von den Unternehmen nach folgendem Absatz 3 vorgelegten Begutachtungen. Die
Stadt kann aus begriindetem Anlass erganzende Angaben und Unterlagen verlangen. Die
Unternehmen legen diese der Stadt unverziiglich (d.h. in der Regel spatestens zwei Wochen nach
der jeweiligen Anforderung) vor.

(2) Der angemessene Gewinn geméaB der Trennungsrechnung ist auf eine Umsatzrendite von 7 %
begrenzt und nicht zu begriinden oder nachzuweisen, wenn die Unternehmen z.B. anhand des
Durchschnittsalters ihres Fuhrparks (einschlieBlich dessen der Auftragsunternehmen der
Unternehmen) nachweisen konnen, dass sie wiederkehrend in ihre Fuhrparke reinvestieren. Bei
fehlenden oder reduzierten Reinvestitionen ist der angemessene Gewinn im Verhdltnis der
Veranderung des Durchschnittsalters des Fuhrparks bis auf eine Untergrenze zu reduzieren,
welche einer Umsatzrendite von 3% entspricht.

(3) Die Stadt Passau kann bei Bedarf von den Unternehmen die Vorlage einer Bescheinigung ihres
Steuerberaters oder Wirtschaftspriifers verlangen, die bestatigt, dass die Vorgaben der Ziffern 1
bis 6 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sowie des § 8 dieser Allgemeinverfligung
eingehalten wurden.

(4) Mit der Bestétigung geméaB vorstehendem Absatz 3 verbundene Kosten sind ebenfalls vom
Ausgleich nach § 3 umfasst.

(5) Soweit eine Uberkompensation vorliegt, wird kein Ausgleich gewdhrt. Unter- und
Uberkompensationen konnen in einem Zeitraum von jeweils drei Jahren beginnend mit dem Jahr
der Uberkompensation miteinander verrechnet werden.

(6) Soweit Abschlagszahlungen an ein Unternehmen dazu gefiihrt haben, dass die maBgeblichen
Einnahmen die maBgeblichen Kosten zuziiglich eines angemessenen Gewinns (iberschreiten, sind
diese durch die Stadt zuriickzufordern und gegebenenfalls mit den folgenden Abschlagzahlungen
zu verrechnen. Der Rickforderungsbetrag wird ab dem jeweiligen Zahlungszeitpunkt des
Ausgleichs bis zum Eingang des Riickforderungsbetrags bei der Stadt angemessen verzinst. Die
Festsetzung der zu leistenden Zinszahlung erfolgt durch die Stadt.

(7) Die Verpflichtung zur Uberkompensationspriifung entfallt, wenn und soweit die Linienverkehre
gemaB § 2 aus anderem Anlass schon einer Priifung der Uberkompensation unterworfen sind.
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§ 8 Wirtschaftlichkeit und Qualitat

(1) Das beauftragte Verkehrsunternehmen hat eine wirtschaftliche Betriebsfuihrung sicherzu-
stellen. Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit im
Sinne von Nummer 7 Absatz 1 des Anhangs zur Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ergibt sich
daraus, dass das Unternehmen das Uberwiegende wirtschaftliche Risiko des Betriebs tragt.

(2) Das beauftragte Verkehrsunternehmen hat die zur Erbringung von Verkehrsleistungen
erforderliche Qualitdt dauerhaft zu gewahrleisten und fortzuentwickeln. Der Anreiz zur Sicherung
und Weiterentwicklung einer ausreichenden Leistungsqualitit im Sinne von Nummer 7 Absatz 2
des Anhangs zur Verordnung (EG)Nr.1370/2007 ergibt sich aus den geltenden
Qualitatsstandards sowie den im Nahverkehrsplan oder in dieser Allgemeinen Vorschrift
festgelegten quantitativen und qualitativen Anforderungen.

§ 9 Gesamtbericht
Die Veroffentlichung des Gesamtberichts gemaB Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt im
Internet-Auftritt der Stadt, und ab Verfligbarkeit eines solchen in einem landes- oder bundesweiten
Veroffentlichungsportal. Die Stadt beachtet bei der Verwendung der ihr nach dieser
Allgemeinverfiigung von den Unternehmen zuganglich gemachten Informationen, Daten etc. die
Vorschriften des Unions-, Bundes- und Landesdatenschutzes sowie die Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse der Unternehmen.
§ 10 Inkrafttreten, Aufhebung
(1) Diese Allgemeinverfiigung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

(2) Diese Allgemeinverfligung kann jederzeit mit einer Vorankindigungsfrist von sechs Monaten
aufgehoben werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfiigung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage
erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer fiir den
Schriftformersatz zugelassenen Form mdglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsatzlich
elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrecht wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der
Klageerhebung eine Verfahrensgebhr fallig.
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B Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Bebauungsplan ,,GI* Sperrwies 5. Bauabschnitt — Am Totenmais“, Gmkg. Heining, 3.
Anderung;
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB

Durch die 3. Anderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans ,GI* Sperrwies 5. Bauabschnitt — Am
Totenmais”, Gemarkung Heining, werden im stdlichen Bereich der FI. Nr. 312/12, Gmkg. Heining Stellplétze
zugelassen.

Der Stadtrat der Stadt Passau hat den 0.a. Bebauungsplan am 23.02.2026 als Satzung beschlossen.

Dieser Beschluss wird hiermit gemdl § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsiiblich bekannt gemacht.

Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Der Bauleitplan, die Begriindung und ggf. weitergehende Unterlagen kdnnen unter folgender Internetadresse
eingesehen werden: https://www.0-sp.de/passau/. Der Bebauungsplan mit Begriindung sowie etwaige auf im
Bauleitplan Bezug genommene DIN-Vorschriften bzw. Technische Regelwerke werden zudem vom heutigen
Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, wahrend der Dienststunden
zur Offentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. Die Einsichtnahme der Unterlagen sowie die Mdglichkeit Gber
die Inhalte, Auskunft zu erlangen, sind nach moglichst vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0851 / 396 —
398 bzw. - 231 zu den Dienststunden moglich.

Auf die Voraussetzungen fiir die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und
von Méngeln der Abwdgung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und

Formvorschriften,

2. eine unter Berlicksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften (iber das
Verhdltnis des Bebauungsplans und des Fldchennutzungsplans,

3.nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Méngel des Abwagungsvorgangs und

4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegentiber der
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begriinden soll,
ist darzulegen. AuBerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
hingewiesen. Danach erldschen Entschddigungsanspriiche fir nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene
Vermdgensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Vermdgensnachteile eingetreten sind, die Félligkeit des Anspruches herbeigefiinrt wird.

Passau, den 18.03.2026
STADT PASSAU

Jlrgen Dupper
Oberbiirgermeister
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B Haushaltssatzung des Berufsschulverbandes Passau

Die Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes Passau hat in ihrer Sitzung am
10.12.2025 die Haushaltssatzung 2026 erlassen.

Die Haushaltssatzung wurde in dem Amtsblatt Nr. 3/2026 der Regierung von Niederbayern
amtlich bekannt gemacht.

M Vollzug der Baugesetze;
Antrag der W&F Wohn- und Gewerbebau GmbH, Schellberg West 7, 84347 Pfarrkirchen auf
Baugenehmigung zum Umbau und Sanierung in 40 Micro-Apartments; Tektur: Aufzug
erganzt, Fluchttreppe Ost gedandert, Aufteilung KG und DG, eine groBe statt elf kleine
Wirmepumpen, Anderung Anzahl der WE von 41 auf 40, Alte PoststraBe 48, auf Flur-Nr.
443 der Gemarkung Heining.
Offentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 BayBO an die
Nachbarn.

Mit Bescheid vom 19.02.2026 (BA-Nr. T-428-2025) wurde der 0. g. Bauantrag in nachfolgender
Form (verkirzt dargestellt) genehmigt:

1. Die Baugenehmigung flr die geanderte Ausfiihrung des mit Bescheid vom
03.03.2025 genehmigten Vorhabens wird erteilt.

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg
Postfach 11 01 65, 93014 Regensburyg,
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg.

HINWEISE ZUR RECHTSBEHELFSBELEHRUNG:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in
einer fur den Schriftformersatz zugelassenen Form mdglich. Die Einlegung eines
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen!

89



Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis (Anwalte und Be-
hérden) Klagen grundsatzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge
der Klageerhebung eine Verfahrensgebuhr fallig.

Hinweis:

Die formelle Einzelzustellung des Baugenehmigungsbescheides an diejenigen Eigentiimer
benachbarter Grundstiicke, die ihre schriftliche Zustimmung nicht erteilt haben, kann durch die
heutige Offentliche Bekanntmachung ersetzt werden, da mehr als 20 Zustellungen vorzunehmen
sind. Die Zustellung der Baugenehmigung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt
(Art. 66 Abs. 2 Sétze 4 bis 6 BayBO0).

Die Baugenehmigung liegt in Zi-Nr. 105, 1. Etage des Neuen Rathauses, Rathausplatz 3,
wahrend der Dienststunden zur Einsichtnahme auf. Um vorherige Terminvereinbarung wird
gebeten (Tel.: 0851/396-197).

Passau, den 10.03.2026

STADT PASSAU
Jiirgen Dupper, Oberbiirgermeister
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B Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Flichennutzungsplan, 138. Anderung (,WA Reuthinger Weg“), Gemarkung Heining
Bekanntmachung des Anderungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1i.V. mit § 1 Abs. 8 BauGB sowie der
friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Der Ausschuss flir Stadtentwicklung und Mobilitdt beschloss in seiner Sitzung am 28.04.2025 die
138. Flachennutzungsplandnderung einzuleiten, um anstelle der dargestellten ,Flache fiir die
Landwirtschaft” auf einer Teilfliche der FI. Nr. 989/16, Gemarkung Heining v. a. ein ,Allgemeines
Wohngebiet” im Sinne des § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) darstellen zu kdnnen. Die Ausweisung
des Bebauungsplans ,WA Reuthinger Weg“, Gmkg. Heining, erfolgt in einem separaten
Bauleitplanverfahren.

Ausschnitt FNP-Entwurf (nicht malstabsgetreu)

Die friihzeitige Beteiligung der C)ffer]tlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wird in Form einer Auslegung
durchgefiinrt, wahrend dieser fiir die Offentlichkeit die Gelegenheit besteht, sich iiber die allgemeinen Ziele
und Zwecke der Planungen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen zu unterrichten.

Der Flachennutzungsplanentwurf inkl. Begriindung und Umweltbericht kénnen von 26.03.2026 bis
einschlieBlich 27.04.2026 unter folgender Internetadresse eingesehen werden: https://www.o-
sp.de/passau/. Zusatzlich zur Veroffentlichung im Internet liegen die Auslegungsunterlagen wahrend der
Dienststunden vor dem Zimmer 206 des Neuen Rathauses, Il. Etage, Rathausplatz 3, 94032 Passau, als
andere leicht zu erreichende Zugangsmaglichkeit 6ffentlich aus. Stellungnahmen sollen wahrend dieser
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Frist elektronisch an stadtplanung@passau.de und bei Bedarf in Textform an Stadt Passau, Stadtplanung,
Rathausplatz 3, 94032 Passau oder wéahrend der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden.
Soweit Erlduterungen hierzu gewiinscht sind, bitten wir um telefonische Anmeldung unter 0851/396 — 231
bzw. -398.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kénnen bei der Beschlussfassung iiber die 138. Anderung
des Flachennutzungsplans unberiicksichtigt bleiben, wenn die Stadt Passau den Inhalt nicht kannte und
nicht hatte kennen miissen und deren Inhalt fiir die RechtmaBigkeit der Anderung des
Flachennutzungsplans nicht von Bedeutung ist.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusétzlich im Internet unter:
https://www.0-sp.de/passau/ veroffentlicht, zusétzlich jedoch auch (ber das zentrale Internetportal des
Landes zugénglich. Weitere Informationen erteilt die Dienststelle Stadtplanung unter 0851 /396 — 231 bzw.
-398.

Zusétzlicher Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbdnden: Eine Vereinigung im Sinne des
§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach
§ 7 Abs. 2 UmwRG gemdB § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hatte geltend machen
konnen (§ 3 Abs. 3 BauGB).

Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung dber das Ergebnis der Priifung. Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem Formblatt ,Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren® das
ebenfalls im Internet zu finden ist.

Passau, den 18.03.2026
STADT PASSAU

Jirgen Dupper
Oberbiirgermeister

M Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); )
Bebauungsplan ,,GE Reuthinger Weg“, Gmkg. Heining, 2. Anderung;
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB

Durch die 2. Anderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans ,GE Reuthinger Weg*, Gemarkung Heining,
wird im Bereich der FI. Nr. 1018/2, Gmkg. Heining eine Gewerbeerweiterung flir den bereits im angrenzenden
Gewerbegebiet ansdssigen Gewerbebetrieb zugelassen. In diesem Zuge wird die bisher festgesetzte
Ausgleichsflache auf die FI. Nr. 1008 Gmkg. Heining verlagert.

Der Stadtrat der Stadt Passau hat den 0.a. Bebauungsplan am 23.02.2026 als Satzung beschlossen.

Dieser Beschluss wird hiermit gemdl § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsiiblich bekannt gemacht.

Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.
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Der Bauleitplan, die Begriindung und ggf. weitergehende Unterlagen kdnnen unter folgender Internetadresse
eingesehen werden: hitps://www.0-sp.de/passau/. Der Bebauungsplan mit Begriindung sowie etwaige auf im
Bauleitplan Bezug genommene DIN-Vorschriften bzw. Technische Regelwerke werden zudem vom heutigen
Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, wahrend der Dienststunden
zur Offentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. Die Einsichtnahme der Unterlagen sowie die Mdglichkeit tiber
die Inhalte, Auskunft zu erlangen, sind nach moglichst vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0851 / 396 —
398 bzw. - 231 zu den Dienststunden mdglich.

Auf die Voraussetzungen fiir die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und
von Méngeln der Abwégung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und

Formvorschriften,

2. eine unter Berlicksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften (iber das
Verhdltnis des Bebauungsplans und des Fldchennutzungsplans,

3.nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Méngel des Abwagungsvorgangs und

4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegentiber der
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begriinden soll,
ist darzulegen. AuBerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
hingewiesen. Danach erldschen Entschddigungsanspriiche fir nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene
Verm@gensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Vermdgensnachteile eingetreten sind, die Félligkeit des Anspruches herbeigefiinrt wird.

Passau, den 18.03.2026
STADT PASSAU

Jiirgen Dupper
Oberbiirgermeister
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B Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); i
Bebauungsplan ,Giitlbauerweg®, Gmkg. Haidenhof, 25. Anderung
Bekanntmachung der erneuten 6ffentlichen Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGBi.Vm.§13 a
Abs. 2 Nr.1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr.2 BauGB

Der Ausschuss fir Stadtentwicklung und Mobilitdt der Stadt Passau hat in seiner Sitzung am
04.06.2024 die Einleitung des o0.a. Verfahrens beschlossen. Mit der Anderung des o. g. Bebau-
ungsplans soll angrenzend an das Allgemeine Wohngebeit eine weitere Bauparzelle auf der Fl.
Nr. 614, Gmkg. Haidenhof ermdglicht werden. Der Geltungsbereich umfasst jeweils Teilflachen
der FI. Nrn. 614, 611, 611/6 und 615/2, jeweils der Gemarkung Haidenhof.

Geltungsbereich (

nicht maBstabsgetreu)

Nachdem die beabsichtigte MaBnahme einen Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne des
§ 13a BauGB darstellt, wird das Anderungsverfahren im sogenannten beschleunigten Verfahren
durchgefihrt. Dabei wird insbesondere auf die Durchfihrung einer formlichen Umweltprifung
im Sinne von § 2 Abs. 4 BauGB bzw. der Aufstellung eines Umweltberichts im Sinne von § 2a
BauGB gem. § 13 Abs. 3i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB verzichtet.

Die Ergebnisse der zwischenzeitlich von 02.10.2025 bis einschlieBlich 03.11.2025 durchgefiihr-
ten, offentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager Offentlicher
Belange erfordern eine teilweise Anderung des Bebauungsplanentwurfs. Ergénzt bzw. gedndert
wurden inshesondere:
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o Umlegung der Kanaltrasse

o Anderung der griinordnerischen MaBnahmen bzgl. Baumpflanzungen in Bezug auf die
Stellpldtze und GréBenangabe der Baumstandflachen

o Aufnahme von Festsetzungen zum Umweltschutz

e Ergdnzung in den Hinweisen zum Bebauungsplan beziiglich Klimaschutz und Klimawan-
delanpassung

o Hinweise zu erforderlichen Sichtdreiecken

o Zudem wurden redaktionelle Anderungen vorgenommen wie
— Erlauterung der Nutzungsschablone
— Redaktionelle Anpassungen in der Begriindung

Der 0.a. Bebauungsplanentwurf wird aufgrund dieser Anderungen gem. § 4 a Abs. 3 Satz 1
BauGB erneut ausgelegt. Die Dauer der Auslegung wird dabei gem. § 4 a Abs. 3 Satz 3 BauGB
verkirzt.

Der 0.a. Bebauungsplanentwurf (Stand: 02.02.2026) mit Begriindung (Stand: 02.02.2026) sind
Bestandteil der Auslegungsunterlagen.

Bestandteil der ausliegenden Unterlagen sind auch die bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen bzw. Informationen zu den Themen:

Aussagen zur Raumordnung, Aussagen zu den infrastrukturellen Belangen inkl. Offentl. Versor-
gungsleitungen, Aussagen zu den Fachbereichen Leitungs-, Sicherungstechnik und Telekom-
munikation bzw. Telekommunikationsinfrastruktur; Aussagen hinsichtlich natur- und umwelt-
schutzrechtliche Belange, sowie Belange hinsichtlich des Klimaschutzes und wasserrechtlicher
Belange.

Samtliche o.a. Unterlagen kénnen von 26.03.2026 bis 13.04.2026 unter folgender Internet-
adresse eingesehen werden: https://www.0-sp.de/passau/. Zudem liegen diese wahrend der
Dienststunden vor dem Zimmer 206 des Neuen Rathauses, Il. Etage, Rathausplatz 3, 94032
Passau, offentlich aus. Soweit Erlduterungen hierzu gewiinscht sind, bitten wir um telefonische
Anmeldung unter 0851/396 — 231 bzw. - 398.

Wahrend dieses 0.a. Zeitraumes kdnnen Anregungen bzw. Stellungnahmen — jedoch gem. § 4 a
Abs. 3 Satz 2 BauGB nur zu den gednderten bzw. erganzten Teilen — von jedermann vorgebracht
werden. Stellungnahmen sollen wahrend dieser Verdffentlichungsfrist digital an stadtpla-
nung@passau.de gesandt werden, kbnnen aber auch schriftlich an die Dst. Stadtplanung (Rat-
hausplatz 2, 94032 Passau) gerichtet oder wahrend der Dienststunden, moglichst nach vorheri-
ger telefonischer Anmeldung unter 0851/ 396 — 231 bzw.- 398, zur Niederschrift abgegeben
werden. Des Weiteren liegen in der Dienststelle Stadtplanung (Neues Rathaus, Zi. 206) etwaige
auf im Bauleitplan Bezug genommene DIN- Vorschriften bzw. Technische Regelwerke zur Ein-
sichtnahme bereit.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kdnnen bei der Beschlussfassung (iber den Be-
bauungsplan unberiicksichtigt bleiben, wenn die Stadt Passau den Inhalt nicht kannte und nicht
hatte kennen miissen und deren Inhalt fiir die RechtméaBigkeit des Bebauungsplans nicht von
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Bedeutung ist.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind auch im Internet un-
ter 0.a. Adresse veroffentlicht. Weitere Informationen erteilt die Dienststelle Stadtplanung unter
0851 /396 — 231 bzw. - 398.

Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe
e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-
derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung tber das Ergebnis der Prifung. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt ,,Datenschutzrechtliche Informationspflich-
ten im Bauleitplanverfahren® das ebenfalls im Internet zu finden ist.

Passau, 18.03.2026
STADT PASSAU
Jiirgen Dupper
Oberbiirgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Passau
fiir das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern erlaBt die Stadt Passau
folgende

Haushaltssatzung:

§1

Der als Anlage beigefiigte Haushaltsplan der Stadt Passau fiir das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit
festgesetzt; er schlieBt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen
und Ausgaben mit € 223.370.106

im Vermogenshaushalt in den Einnahmen
und Ausgaben mit € 36.250.321
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Der als Anlage beigefligte Wirtschaftsplan des stadt. Eigenbetriebes , Klinikum Passau® schlieft:

im Erfolgsplan in den Ertragen mit € 317.454.281
in den Aufwendungen mit € 324.044.944
somit Fehlbetrag € 6.590.663
im VermoOgensplan in den Einnahmen und
Ausgaben mit € 49.792.663
§2

Im Vermdgenshaushalt bzw. in den Vermdgensplanen wird der Gesamtbetrag der
Kreditaufnahmen flir Investitionen und InvestitionsmaBnahmen

a) bei der Stadt Passau auf € 5.200.000
b) beim stadt. Eigenbetrieb Klinikum auf € 0
festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermdchtigungen im Vermdgenshaushalt bzw. in den
VermOgensplanen wird

a) bei der Stadt Passau auf € 24.350.000
b) beim stadt. Eigenbetrieb Klinikum auf € 350.000
festgesetzt.

§4

Die Steuersatze (Hebesatze) fiir nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) fur land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 300 v. H.
b) fiir die Grundstiicke (B) 375 v. H.
2. Gewerbesteuer 400 v. H.
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§5

Der Hochstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den
Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanen wird

a) bei der Stadt Passau auf € 10.000.000
b) beim stadt. Eigenbetrieb Klinikum auf € 20.000.000
festgesetzt.
§6

Ausgabemittel des Vermogenshaushalts und der Vermogensplane dirfen erst in Anspruch
genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung der betreffenden MaBnahme gesichert ist.

87
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.
Il.

Die Regierung von Niederbayern hat mit Schreiben vom 06.03.2026 (RNB-12.KR-1512.262-1-
18-13) die genehmigungspflichtigen Teile der vorgelegten Haushaltssatzung der Stadt Passau
genehmigt.

Die Haushaltssatzung der Stadt Passau wird hiermit gemaB Art. 65 Abs. 3 Gemeindeordnung
(GO) bekannt gegeben.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen in der Kimmerei der Stadt Passau, 94032
Passau, Rathausplatz 3 (Neues Rathaus), Zimmer 327, wahrend der allgemeinen Dienststunden
zur Einsichtnahme auf.

Passau, den 17. Marz 2026

STADT PASSAU
Oberbiirgermeister
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Stadt Passau

Bekanntmachung

der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschlieBenden
Wahlergebnisses fiir die

X Wahl des Stadtrats am Sonntag, 08. Mirz 2026

X Stichwahl des Oberbiirgermeisters am Sonntag, 22. Miirz 2026

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschlielenden Wahlergebnisses gemif
Art. 19 Abs. 3 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) findet statt am

Mittwoch, 25. Miirz 2026 um 16.00 Uhr
im

Alten Rathaus, kleiner Rathaussaal, Rathausplatz 2, 94032 Passau

Der Wahlausschuss verhandelt, berdt und entscheidet in &ffentlicher Sitzung, soweit nicht
Riicksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Anspriiche Einzelner
entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fillen berdt und entscheidet er in
nichtsffentlicher Sitzung tiber den Ausschluss der Offentlichkeit. Beschliisse, die in
nichtoffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden der Offentlichkeit bekannt gegeben, sobald
die Griinde fiir die Geheimhaltung weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls bekannt
gemacht.

Passau, 17.03.2026

5 - r

~ gez. Leiter, stellv. Wahlleiter

Angeschlagen am 18.03.2026
Veroffentlicht am 18.03.2026 im Amtsblatt der Stadt Passau
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Stadt Passau

Bekanntmachung

der Form der Verkiindung des vorliufigen Wahlergebnisses flir die Stichwahl
des Oberbiirgermeisters

am Sonntag, 22. Mérz 2026

Fristbeginn fiir die Annahme der Wahl

Unter dem Vorbehalt der Feststeliung des abschliefenden Wahlergebnisses durch den
Wahlausschuss wird das ermittelte vorldnfige Wahlergebnis

am 22. Miirz 2026, durch

Aushang am Schwarzen Brett im Rathauseingang Altes Rathaus bekannt gemacht.

Diese Bekanntmachung ist entscheidend fiir den Beginn der Wochenttist des Art. 47 Abs. 1
Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG), binnen derer die aufgrund eines
Wahlvorschlags gewihiten Personen schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Passau
(Wabhlleiter) die Wahl ablehnen konnen.

Erginzend zu der 0.a. Bekanntmachung des vorliufigen Wahlergebnisses wird das Ergebnis
auch auf der Homepage der Stadt Passau (www.passau.de) eingestellt.

Passau, 17.03.2026

Angeschlagen am 18.03.2026
Verdifentlicht am 18.03.2026 im Amitsblatt der Stadt Passau
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Anlage 16 (zu § 53 GLKrWO)

Gemeinde
Stadt Passau

Verwaltungsgemeinschaft

Zutreffendes ankrenzen [ oder in Drucksehnft ausfiillen

2

2.1

2.14

Wahlbekanntmachung

fiir die Stichwahl des X Oberbiirgermeisters,

am Sonntag, 22. Miirz 2026

Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Das Stimmrecht kann folgendermafien ausgeiibt werden:
Im Abstimmungsraum:

Dic Stadi Passau ist in 38 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spitestens 13, Februar 2026 (21. Tag vor dem Wahitag) iibersandt worden sind,
sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen kénnen, Sie enthalten einen Hinweis,
ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist.
Die Gemeinde/Stadt ist in — 0 - Sonderstimmbezirke eingeteilt. und zwar:

- Entfallt -

{Bezeichnung und genane Anschrifi der Sonderstimmbezirke, barrierefrei jamein)

Stimmberechtigte kénnen, wenn sie keinen Wahlschein besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen
Wihlerverzeichnis sie eingetragen sind.

Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausitben

- bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemneinde/Stadt, dic den Wahlschein ausgestell hat,

- bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises: gilt der Wahlschein zugleich fir
Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfiir nur in dieser Gemeinde erfolgen.

Dic  Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis. auslindische
Unionsbirgerinnen/Unionsbiirger cinen Identitétsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen.

Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betreten des Abstimmungsraums ausgehindigt. Sie miissen von den Stimmberechtigten
allein in einer Wahlzelle des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

Die Durchfithrung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind dffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das
ohne Begintriichtigung der Abstimmung méglich ist.

Die Wahlbenachrichtigung ist bei Biirgermeister- und Landratswahlen aufzubewahren, da sie flir eine etwaige Stichwahl bendtigt wird,

Durch Briefwahl:

Wer durch Bricfwahl wihlen will, muss dics bei der Gemeinde/Stadt (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen und erhall dann folgende

Untertagen:

- Einen Stimmzette! fir jede oben bezeichnete Wahl,

- cinen Stimmzettelumschlag fiir alle Stimmzettel,

- cinen hellroten Wahlbriefumschlag fiir den Wahlschein und den Stimmzeticlumschlag mit der Anschrift der Behorde, an die der Wahlbrief
zu ibersenden ist,

- ein Merkblatt fiir die Briefwahl.

Nihere Hinweise dariiber, wie die Briefwahl auszuiiben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt fiir die Bricfwahl.

Bei der Briefwah! sorgen die Stimmberechtigten dafiir, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein am Wahltag bis zum
Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behirde eingeht.

Die Briefwahlvorstinde treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im Alten und Neuen Rathaus. Rathaus Altes Zollamt,
Rathausplatz 1-3, 94032 Passau zusammen.
Vor der Wahlzentrale im Alten Rathaus sind am Wahlsonntag die Auszihlriume ausgehingt.

Grundsiitze filr die Kennzeichnung der Stimmzettel:
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Gewdhlt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie sind als Muster anschlieBend an dicse Bekanntmachung abgedruckt und kénnen auch
auf der Homepage des Wahlamtes unter www.passau.de eingesehen werden. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes dienen ausschlieBlich der
Erleichterung der Stimmenauszihlung,

4.1 Wah! des Gemeinderats/Stadtrats und des Kreistags:

4.1.1  Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschlige enthalten, gelten die Grundsitze der Verhiltniswahl,

Aus den anschlieBend abgedruckten Stimmuzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigien haben.' Es kdnnen nur die auf den
amtlichen Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewihlt werden.

Die Stimmmberechtigten kdnnen einen Wahlvorschlag unverindert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den Kreis vor dem Kennwort des
Wahlvorschlags kennzeichnen.

Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erbalten, wird das Viereck vor den Bewerberinnen und Bewerbern gekennzeichnet.
Die Stimmberechtigten kdnnen innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzeinen Bewerberinnen und Bewerbern bis zu drei Stimmen
gehen, wobei auch mehrfach aufgefiihrte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als drei Stimmen erhalten diirfen.
Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber kénnen gestrichen werden. Die {ibrigen Bewerberinnen und Bewerber sind dann
gewihlt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde.
Dic Stimmberechtigien konnen ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzah! Bewerberinnen und Bewerbern aus verschiedenen
Wahlvorschlagen geben,

4.1.2  Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag enthalten. gelten die Grundsitze der Mehrheitswahl.

Aus den anschlieBend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmbercchtigien haben. Das sind doppelt so viele
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder oder Kreisrdte zu wiahlen sind. Bei der Mehrheitswahl kann jede Bewerberin oder jeder Bewerber nur
eine Stimme crhalten.

- Wenn der Stimmzeltel nur einen Wahlvorschlag enthidlt, kénnen die Stimmberechtigten die auf dem Stimmzettel vorgedruckten
Bewerberinnen und Bewerber dadurch withlen, dass sie den Wahlvorschlag oder den Namen der Bewerberinnen und Bewerber in eindeutig
bezeichnender Weise kennzeichnen. Sie kéinnen vorgedruckte Bewerberinnen und Bewerber streichen: in diesem Fall erhalten die tibrigen
Bewerberinnen und Bewerber je eine Stimme, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. Die Stimmberechtigten
kénnen Stimmen an andere wihlbare Personen vergeben, indem sie diese in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel
handschriftlich hinzufligen,

~ Wenn der Stimmzettel keinen Wahbvorschlag enthiilt, vergeben die Stimmberechtigten ihre Stimmen dadurch. dass sie wihlbare Personen in
cindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschrifilich eintragen.

Gewiihlt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen.

4.2 Wahl des ersten Biirgermeisters/Oberbiirgermeisters und des Landrats:

Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den anschlieBend abgedruckten Stimmzetteln ist erliutert, wie die Stimmzettel zu
kennzeichnen sind.

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist.

o

Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persénlich austiben. Eine Ausiibung des Wahlrechts durch einen Vertreter
anstelle des Wahlberechtigten ist unzuliissig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes). Ein Wahlberechtigter, der des
f.esens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person
hedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ecduBlerten

Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verdndert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3
Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).

Wer unbefupt wihlt oder sonst cin unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeifiihrt oder das Ergebnis verfilscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wihlt auch, wer im Rahmen zulissiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten oder ohne cine geiuBerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 1072 Abs.
I und 3 StGB).

atum

Passau. 17.03.2026 i >
>

3

Angeschlagen am: 18.03.2026 abgenommen am:

{Amtsblatt, Zeitung)
Verdffentlicht am: 18.03.2026 im Amtsblatt der Stadt Passau

! Falls nur Niederlegung der Stimmzettelmuster in der Gemeindeverwaltung: Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben.
d der allgemeinen Dienststunden in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme bereit.

Dic Stimmzettelmuster liegen
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Auf dem Stimmzettel darf nur
ein Bewerber angekreuzt werden!

Stimmzettel
zur Stichwahl des Oberbiirgermeisters

in der Stadt Passau

am 22. Mérz 2026

Wahivorschlag Wahlvorschia
Nr. 01 g5 ¥

Kennwort .
Christlich-Soziale Union g

in BayerneV. (G34)) 7 OB

O

103



	INHALT SEITE
	I.
	Haushaltssatzung der Stadt Passau
	für das Haushaltsjahr 2026
	Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Stadt Passau folgende
	Haushaltssatzung:
	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt bzw. in den Vermögensplänen wird
	Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

